
© Make it in Germany; Bundesministerium für Wirtschaft und KlimaschutzStand: Januar 2023

Auf einen Blick: Visum zum Studieren
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Voraussetzungen prüfen

• Hochschulzulassung in Deutschland (ggf. Zulassung  
 zum Studienkolleg)
•  Ausländischer oder deutscher Schulabschluss mit Hoch- 

schulzugang (bei Promotion und Masterstudium:  
entsprechender anerkannter Hochschulabschluss)

•  Finanzierung sichern (Stipendium, Sperrkonto mit mind. 
11.208€ (Jahr 2023) oder Verpflichtungserklärung)

• Ggf. erforderliche Sprachprüfungsnachweise 

Bitte beachten: Die Voraussetzungen können durch zwischen-
staatliche Vereinbarungen und Sonderabkommen variieren.

Visum im Wohnsitzland beantragen

• Vollständige Unterlagen mitbringen
• Gebühren: 75 € (in lokaler Währung) 

Bitte beachten: Bearbeitungsdauer zwischen einigen Tagen 
und ein paar Wochen.

Aufenthaltstitel in Deutschland beantragen

• Terminbuchung bei zuständiger Ausländerbehörde 
•  Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums  

(§ 16b AufenthG) beantragen
• Liste der erforderlichen Unterlagen bei der Ausländer- 
 behörde erfragen und vorbereiten
• Gebühren können bis zu 100 € betragen (§ 45 AufenthV) 

Bitte beachten: Aufenthaltserlaubnis muss vor Ablauf des  
Einreisevisums beantragt werden.

Terminanfrage an deutsche Botschaft

•  Erforderliche Unterlagen vorbereiten: u. a. Reisepass,  
Hochschulzugangsberechtigung, Zusage für Studienplatz 
oder Besuch eines Studienkollegs, Finanzierungsnachweis, 
ggf. Nachweis der Sprachkenntnisse, Visumantragsformular 

Bitte beachten: Über mögliche Wartezeiten bei der Termin-
beantragung und ggf. zusätzliche erforderliche Unterlagen 
informieren die deutschen Botschaften auf ihren Webseiten.

Einreise nach Deutschland

• Erteilung des Einreisevisums zum Zweck des Studiums
• Flugticket bzw. Reise nach Deutschland buchen 

Bitte beachten: Krankenversicherung ab der Ankunft in  
Deutschland notwendig.

Visum- und Einreiseprozess für Zuwanderer aus Drittstaaten mit Visumpflicht
Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen (§ 5 AufenthG): Reisepass, Finanzierungsnachweis,  
kein bestehender Ausweisungsgrund

Diese Übersicht ist eine vereinfachte Darstellung des Visumverfahrens. Die dargelegten Schritte dienen ausschließlich der Übersichtlichkeit des  
Antragsverfahrens für Aufenthaltstitel. Weitere Details zum Visumverfahren und Informationen über wichtige Anlaufstellen erhalten Sie auf  
www.make-it-in-germany.com. 


